
c). Nammergerichf.

13. Dezember 1928 (9 Aw. 798.28) (Jur. W. 1929/1599)
Versailler Vertrag Art. 304 b. - Gemischtes Schieds-
gericht - Zuständigkeit - Schuldübernahme.

i. Rechte, die erst nach dem Inkralltreten des Versailler Vertrages
entstehen, lallen nicht unter die Gerichtsbarkeit der Gem.Sch.G. nach
Art. 304 b II.

2. Wenn nach dem io. Januar I92o ein Polnischer Staatsangehöriger
durch Schuldübernahme an die Stelle eines deutschen Altschuldners ge-
treten ist, so kann er bei Prüfung der Zuständigkeit des Gem.Sch.G. nicht
anders beAandelt werden als sein Schuldvorgänger..
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